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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Versicherungsbedingungen bilden die Grundlage für unseren gemeinsamen Vertrag. Der vereinbarte 
Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.

Dies sind wichtige Vertragsunterlagen!
Die Versicherungsbedingungen bilden zusammen mit dem Versicherungsantrag und dem Versiche-
rungsschein die Grundlage für das Vertragsverhältnis. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen auf.

Auf gute Partnerschaft
Ihre Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG

Berufsunfähigkeitsversicherung

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus-Jürgen Heitmann.

Vorstand: Jürgen Stobbe (Sprecher), Christian Zöller.

Sitz der Aktiengesellschaft: Doktorweg 2 – 4, 32752 Detmold; eingetragen beim Amtsgericht Lemgo HRB 4906; St.-Nr. 9212/101/00021

Die VRK Lebensversicherung ist eine Konzerngesellschaft der HUK-COBURG Unternehmensgruppe.



 Kundeninformation

Für einen schnellen und besseren Überblick haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen in dieser Kundeninformation zusammengestellt.

I. Allgemeine Informationen nach § 1 VVG-InfoV

Identität des Versicherers

Name: Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG
Anschrift: Doktorweg 2 – 4, 32752 Detmold
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: Doktorweg 2 – 4, 32752 Detmold
Handelsregister: Lemgo HRB 4906; St.-Nr. 9212/101/00021

Identität eines Vertreters des Versicherers

Entfällt.

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG
Doktorweg 2 – 4, 32752 Detmold

Ladungsfähige Vertreter sind Jürgen Stobbe und Christian Zöller.  

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung.

Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds 

Zur Absicherung der Ansprüche aus Lebensversicherungen besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)), 
der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Postfach 102411 in 68024 Mannheim, www.protektor-ag.de, eingerichtet ist. 

Die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG gehört diesem Sicherungsfonds an.

Wesentliche Merkmale der Leistung

a) Für das Vertragsverhältnis geltende Bedingungen 

beantragt – die Besonderen Bedingungen für die Dynamik Anwendung. 

b) Angaben über Art und Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers 

  Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung bieten wir Ihnen eine finanzielle Absicherung bei Verlust des Arbeitseinkommens in Folge Berufsunfähigkeit. 

   Nähere Einzelheiten zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung sind in den nach Abschnitt a) für Ihren Vertrag maßgeblichen Versiche-
rungsbedingungen geregelt. 

  Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Leistungen Sie abgeschlossen haben.

Gesamtpreis der Versicherung 

Den zu zahlenden Beitrag können Sie dem Angebot, dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten sowie dem Versicherungsschein entnehmen. Müssen 
nach Prüfung der Antragsangaben vom Antrag abweichende Vertragsbedingungen (Beitragszuschläge, Leistungseinschränkungen, Leistungsausschlüsse) ver-
einbart werden, erhalten Sie von uns ein neues Angebot. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie dieses annehmen.

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten

Details entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Gebührentabelle.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge

Für Ihre Versicherung sind laufende Beiträge für jede Versicherungsperiode zu entrichten. Versicherungsperiode ist entsprechend der vereinbarten Zahlweise 
ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr.

Zahlen Sie Ihren Beitrag nicht in jährlicher Form, erheben wir für zusätzliche Verwaltungsaufwendungen höhere Verwaltungskosten. Diese sind im 
Kostenausweis im Informationsblatt zu Versicherungsprodukten entsprechend berücksichtigt.

Bei Fälligkeit der Leistung können wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

Der erste Beitrag ist unverzüglich (das heißt ohne schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Vertrags und Aufforderung zur Zahlung fällig.

Wenn Sie Folgebeiträge zu zahlen haben, richten sich diese nach der vereinbarten Zahlweise, die Sie dem Versicherungs-schein entnehmen können.  
Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung. 

Die Beitragszahlung endet bei Tod der versicherten Person, spätestens mit Ablauf der vereinbarten Dauer der Beitragszahlung.

Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen

Die vorliegenden Unterlagen basieren auf der Grundlage unserer aktuellen Beiträge und des genannten Versicherungsbeginns. Wird ein anderer Versicherungs-
beginn gewünscht oder wird in der Zwischenzeit ein neuer Tarif eingeführt, können sich bis zum Abschluss des Vertrags Abweichungen ergeben.

Hinweis auf spezielle Risiken der Finanzdienstleistung

Entfällt.



Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die 
Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll 

Der Vertrag kommt endgültig zu Stande, wenn Sie den Versicherungsschein erhalten haben und Sie Ihr Widerrufsrecht nicht ausüben.

Den Versicherungsbeginn können Sie den Angaben im Angebot, im Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, im Antrag sowie im Versicherungsschein ent-
nehmen.  

Ihr Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich mit Abschluss des Vertrags, nicht aber vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wir sind grundsätzlich  

hatten.

Versicherung nicht gezahlt und und auch keine SEPA-Ermächtigung erteilt haben.

Ihr Widerrufsrecht 

Laufzeit des Vertrags

Die Laufzeit des Vertrags können Sie dem Angebot, dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, dem Antrag sowie dem Versicherungsschein entnehmen. 
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre.

Beendigung des Vertrags, Kündigungsbedingungen

Es besteht die Möglichkeit, jederzeit zum Ende der laufenden Versicherungsperiode Ihren Beitrag zu reduzieren, die Versicherung beitragsfrei zu stellen oder zu 
kündigen. Die Dauer der Versicherungsperiode ist abhängig von der Beitragszahlung. 

Ihre Versicherung kündigen, Ihren Beitrag reduzieren oder Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?“.

Welches Recht legt der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrags zu Grunde?

Auf den Vertrag anwendbares Recht

Sprachen

Aufsichtsbehörden, außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Angaben zur Höhe der in den Beitrag einkalkulierten Kosten

Die einkalkulierten Kosten werden im Rahmen eines individuellen Angebots in dem dort zur Verfügung gestellten Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
in Euro ausgewiesen.  

Angaben zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen können

Bei Vertragsänderungen, die zu Leistungserhöhungen führen, fallen erneut Abschluss- und Vertriebs- sowie Verwaltungskosten an. Die Kosten werden in den 
Beitrag eingerechnet.

Bei jeder durchgeführten Dynamikerhöhung entstehen erneut Abschluss- und Vertriebs- sowie Verwaltungskosten für den zusätzlichen Beitrag.

Anlassbezogen entstehen Kosten, die wir nicht im Beitrag berücksichtigen können. Diese entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Gebührentabelle.

Angaben über die für die Überschussermittlung und Überschussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe

Wir beteiligen Sie nach § 153 VVG an den Überschüssen und den Bewertungsreserven. Dies nennen wir Überschussbeteiligung.

• zu welcher Bestandsgruppe Ihre Versicherung gehört,

• welche Arten von Überschüssen für Ihre Versicherung maßgeblich sind und

• wie die Überschüsse bei Ihrer Versicherung verwendet werden können.

Angabe der in Betracht kommenden Rückkaufswerte

Kündigung“ ausgewiesen. 

Angaben über den Mindestversicherungsbetrag für eine Umwandlung in eine beitragsfreie oder eine beitragsreduzierte Versicherung und  
über die Leistungen aus einer beitragsfreien oder beitragsreduzierten Versicherung

Anstatt zu kündigen, können Sie Ihren Beitrag reduzieren oder Ihre Versicherung beitragsfrei stellen. 

Versicherung beitragsfrei stellen?“.



Garantierte Rückkaufswerte und Leistungen aus einer beitragsfreien Versicherung

Nach den Allgemeinen Bedingungen für die Berufsunfähigkeitsversicherung in der betrieblichen Altersversorgung beteiligen wir Sie im Falle einer Kündigung an 
den Überschüssen. Es wird kein Rückkaufswert ausgezahlt. 

Anstatt zu kündigen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Ihren Beitrag reduzieren oder Ihre Versicherung beitragsfrei stellen. 

Versicherung beitragsfrei stellen?“.

Angaben über die der Versicherung zu Grunde liegenden Fonds und die Art der darin enthaltenen Vermögenswerte

Entfällt.

Allgemeine Angaben über die für diese Versicherungsart geltende Steuerregelung

Bitte beachten Sie, dass alle hier und in den weiteren Angebotsunterlagen von uns gegebenen Informationen auf der bei Abschluss des Vertrags aktuellen 
Steuergesetzgebung beruhen.

Modellrechnung im Sinne von §154 Absatz 1 VVG

Entfällt.

Begriff der Berufsunfähigkeit



§ 1 – Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Es besteht weltweiter Versicherungsschutz.

(2)  Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Versicherung zu 
mindestens 50 % berufsunfähig, so erbringen wir folgende Leistungen:

(3)  Sie haben erstmals Anspruch auf die in Absatz 2 genannten Leistungen 

ist, auch wenn Sie uns diese erst später melden.

(4) Der Anspruch auf die Leistungen erlischt, wenn

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  die versicherte Person stirbt.

In halts ver zeich nis

Versicherungsmathematischer Hinweis:

angesetzt.

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeits- 
versicherung in der betrieblichen Altersversorgung 

  SBUB 2022.01 V3

Bitte beachten Sie: 

 



 •  
versicherung erreicht wird.

 •  

 •  

erfolgen.

300 Euro, endet die Versicherung.

Ablauf geltend gemacht werden. Lesen Sie dazu Absatz 3.

Wirtschaftsraumes trägt der Empfangsberechtigte auch die damit ver
bundene Gefahr.

§ 2  –  Was ist Berufsunfähigkeit und was ist der versicherte Beruf im 
Sinne dieser Bedingungen?

Berufsunfähigkeit

 • Die versicherte Person

 

 

   Alternativ gilt: Die versicherte Person

 war während der Dauer dieser Versicherung sechs Monate unun

 dieser Zustand dauert fort. 

 •  

 •  
aus.

 •  

 • 

   

  täglich,

 

   voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen

 •  

 – Fortbewegen im Zimmer

 

 – Aufstehen und Zubettgehen

 

 – An- und Auskleiden

 

 – Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken

 

   Waschen, Kämmen oder Rasieren

 

   Verrichten der Notdurft

 

 

 
oder

 

 

 

Berufsunfähigkeit als Folge eines Tätigkeitsverbots – Infektionsklausel

der versicherten Person folgende Voraussetzungen vorliegen:

 •  

 •  

stellt.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  



Berufsunfähigkeit als Folge von voller Erwerbsminderung – Erwerbs-
minderungsklausel

wenn bei der versicherten Person folgende Voraussetzungen vorliegen:

 •  

bedeutet: Eine volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn die versicher

sein.

 •  

 •  Der Vertrag besteht bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung seit 

 •  

Berufsunfähigkeit bei Beschäftigung in Teilzeit – Teilzeitklausel

Person

 •  

 •  

Versicherter Beruf

 •  Studenten

 •  Auszubildenden die zuletzt betriebene Ausbildung. Als Ausbildung 

dungsberuf.

 Auszubildende sind auch berufsunfähig, wenn sie den mit der 

nicht mehr.

 •  Schülern

 •  

 •  die der bisherigen Lebensstellung der versicherten Person hinsicht

mensreduzierung bewerten wir bezogen auf den Einzelfall. Dabei orien

dass die versicherte Person im Stande wäre, einen Verweisungsberuf 

 •  

 •  

 •  Sie ist betrieblich sinnvoll.

 •  

Dies bewerten wir bezogen auf den Einzelfall. Dabei orientieren wir 

mal 20 %.

 •  

 •  

erfolgreich abgeschlossen hat und in seiner täglichen Arbeitszeit 

 •  

und die damit verbundene Lebensstellung.

§ 3  – Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

 •  

 •  

Absätze 3 bis 5.

 •  

 •  

 •  

 •  

Wie ermitteln wir den Überschuss des Geschäftsjahres und wie ver-
wenden wir diesen?

rechtlichen Vorschriften. 

schusses

 •  

 •  

Ausnahmefällen reduziert werden.

 

abweichen.

  Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Überschussbeteiligung 
Ihres Vertrags ergeben sich weder aus der Zuführung noch aus 
der Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung.



lich ausgezahlt.

Verwendung der Überschüsse in Zeiten ohne Leistungsbezug

 •  

 •  

Überschüsse im Leistungsbezug

Monats und teilen sie sofort zu.

(10) Verwendung der Überschüsse im Leistungsbezug

(11) Beteiligung an Bewertungsreserven

reserven vor.

reserven ganz oder teilweise entfällt.

(12) Auszahlung der Überschüsse bei Tod der versicherten Person

 Durchführungsweg „Direktversicherung“

nach Absatz 11 wie folgt ausgezahlt:

 a) 

 b)  

umgewandelt.

stirbt, endet der Leistungsanspruch.

EStG vorliegen. Der Leistungsanspruch endet

Wie beteiligen wir Ihren Vertrag am Überschuss?

Website.

Wie entstehen Bewertungsreserven und wie ordnen wir diese Ihrem 
Vertrag zu?

einem verursachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zu. 

 • 

 •  

gen.

Vertrags.

Wie führen wir die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags konkret durch?

Überschüsse in Zeiten ohne Leistungsbezug

 •  

 •  

 

 1. Laufende Überschussanteile

anteile monatlich zu. 

 •  

 •  

 2. Konstante Bonusrente



 •  

rente.

zugehen.

(15) Kapitalwahlrecht im Durchführungsweg „Direktversicherung“

Absatz 12. 

Absatz 13.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garan-
tieren?

Wie informieren wir Sie über die Überschussbeteiligung?

 •  

 •  

auch auf unserer Website.

§ 4  – Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?

folgenden Voraussetzungen:

unterhalten.

eingetreten.

 c) 

 Durchführungsweg „Direktzusage“

reserven nach Absatz 11 an Sie aus.

 Durchführungsweg „Unterstützungskasse“

fällig.

(13) Auszahlung der Überschüsse bei Ablauf der Versicherung

  Durchführungsweg „Direktversicherung“

  Zum vereinbarten Ende der Versicherung werden ein vorhandenes 

 Durchführungsweg „Direktzusage“

  Zum vereinbarten Ende der Versicherung werden ein vorhandenes 

tungsreserven nach Absatz 11 entsprechend Absatz 12 ausgezahlt. 

 Durchführungsweg „Unterstützungskasse“

cherten Person.

(14) Kleinbetragsrenten im Durchführungsweg „Direktversicherung“

 • 

 •  



§ 5 –  Was gilt für den Versicherungsschutz im Durchführungsweg 
„Direktzusage“?

 

wird. 

§ 6 – In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

durch die versicherte Person

 • 

 •  

 • absichtliche Selbstverletzung

 • 

Dies muss uns nachgewiesen werden.

Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährdet, dass zur Abwehr 

  Die Strahlung ist verursacht durch ein Ereignis, von dem insgesamt 

 • Die Menschen sterben unmittelbar nach dem Ereignis.

 •  

dem Ereignis.

 •  

erleiden.

ein von uns bestellter unabhängiger Gutachter innerhalb von sechs 

an ihnen beteiligt.

g)  unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz oder die 

 • atomaren, biologischen oder chemischen Waffen

 • 

oder der Gesundheit einer Vielzahl von Personen gerichtet sein.

 • Die Menschen sterben unmittelbar nach dem Ereignis.

 •  
dem Ereignis.

 •  

erleiden.

von uns bestellter unabhängiger Gutachter innerhalb von sechs Monaten 

Folgen hat ihre Verletzung?

 
bei

delt:

 •  

 •  
arglistig.

 • 

 • 

 • 

 • 

Rücktritt

 • 

 •  
worden.



Anfechtung

Annahme des Vertrags durch unrichtige oder unvollständige Angaben 

Vertrag anfechten, auch wenn Sie die Verletzung der vorvertraglichen 

Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung

Erklärungsempfänger

 •  

 •  

 •  

§ 8 –  Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird? 

Leistung wegen Berufsunfähigkeit

 • 

 • 

 •  

 •   

Person

 • 

 • eine Liste

Versorgungsträger sein.

 •  

oder 

 •  

 • 

ten.

 • 

 • 

 verursacht hat.

nicht verlangen.

Kündigung

nachweisen:

 •  

 • 

nachlesen.

Vertragsanpassung

 

 • 

 •  
ausgeschlossen.

Anpassung des Vertrags hinweisen.

Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte

bis 12 gemeint.

hingewiesen haben.



Leistung einer Alters- oder Hinterbliebenenrente

 •  den Versicherungsschein

 •  

Geburt dieser Person vorgelegt wird.

Geburtsort der versicherten Person enthalten sein.

enthält.

 •  

 • 

unsere Leistung nicht fällig wird.

Unterstützung im Leistungsfall 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

erhalten Sie von uns.

 • 

 • 

-
kennen? 

 • ob und

 • 

 •  

 •  

sprucht.

 • 

 •  

rungen beziehen

 • 

Sterne). 

genden Personen und Einrichtungen zu beschaffen:

 •  

 • 

 • andere Personenversicherer

 • 

 • 

 • 

  
 

 • eine umfassende Einwilligung erteilen.

 •  
vorheriger einzelner Einwilligung einholen.

 • die erforderlichen Daten selbst beschaffen.

 •  

sind.

 •  

nommen

 •  

 •  

gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen verbunden sind.



• 

•  

Leistung. Dies erfolgt in einem der Schwere des Verschuldens entspre
chendem Verhältnis.

•  

worden ist.

•  

§ 12  –  Unter welchen Voraussetzungen können Sie die versicherte 
Rente ohne erneute Risikoprüfung erhöhen oder den Versi che-
rungsschutz verlängern?

Erhöhungsoption bei bestimmten Ereignissen

genden Ereignisse eintreten:

Lebenspartnerschaftsgesetz

stens 10 % in einem Schritt steigen.

Laufbahngruppe in einem Schritt erfolgen.

Monaten nach diesem Abschluss 

Sie den Antrag gestellt haben.

folgenden Versorgungen:

garantierte Werte reduziert werden oder wegfallen

 • Wir treffen eine Leistungsentscheidung nach Absatz 1.

 •  

Berufsunfähigkeit

 • 

 • 

 •  

tragen wir.

 • 

 •  
weniger als 50 % vermindert.

(5) 

 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

Berufsunfähigkeit als Folge eines Tätigkeitsverbots

 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

Berufsunfähigkeit als Folge von Erwerbsminderung

wegen voller Erwerbsminderung mehr beziehen.

 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

len wir diese nur der versicherten Person mit.

zugeht. Mit Ablauf des dritten Monats danach stellen wir die Leistung 
ein. 

• 

• der versicherten Person oder

• der Person, die den Anspruch erhebt,



 •   

   

 •   

 •   Das  Alter der versicherten Person zum neuen Ende der Versicherung 

 •  

 •  

Weitere Hinweise zu Ihren Erhöhungs- oder Verlängerungsoptionen

 • die Versicherung beitragsfrei ist oder

 • 

(13)  Vereinbarungen, die bei Abschluss der Versicherung getroffen wurden, 

eine dieser Ver sicherungen in Anspruch genommen werden. 

§ 13 – Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

nachweist.

§ 14  – Wer erhält die Leistung?

Versicherung erhält.

Durchführungsweg „Direktversicherung“

berechtigter.

nachweislichen, nachhaltigen Steigerung des monatlich erzielten 

10 % in einem Schritt

det hat. 

Erhöhungsoption unabhängig von Ereignissen

 • 

 • 

Grenzen der Erhöhungsoptionen

 

nicht.

 

 •  

 •  

  betragen.

 •  

 •  

  Diese Grenzen beziehen sich auf die Gesamtabsicherung durch alle 
Verträge bei

 • allen Versicherern und

 • 

Verlängerungsoption

 •  

  

  

  

 •  

 •  

 •  
dem vereinbarten Ende der Versicherungsdauer.



Hinterbliebene

 a) 

versicherten Person eine eingetragene Partnerschaft nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz bestand

   3.  der Lebensgefährte der versicherten Person, sofern dieser 

besteht

zur versicherten Person stehen.

 b) 

   2. die Erben der versicherten Person

Abtretung, Verpfändung oder Beleihung 

 

 Durchführungsweg „Direktversicherung“

 Durchführungsweg „Unterstützungskasse“

Verpfändung durch Sie zulässig.

Anzeige

 •  
b) und 2 b)

 • 

§ 15  – Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

Weise zahlen.

 

 Die Versicherungsperiode umfasst bei

 • Monatsbeiträgen einen Monat,

 • 

(1) Entgeltumwandlung

 a) Die versicherte Person

gen die versicherte Leistung an die versicherte Person.

versicherte Person.

   Wir erbringen diese Leistung an die Erben der versicherten 

 

 

Person geändert werden.

(2) 

 a) Die versicherte Person 

nach Absatz 3. 

  

 

 

 

zeit widerrufen.

  

den.

 
rechtigt.

Person geändert werden.

Bezugsberechtigung

erhalten. Es gibt ein

 •  

widerrufen. 

 •  

 
satz 4.

Durchführungswege „Direktzusage“ und „Unterstützungskasse“

(4)  Die Leistungen werden an Sie als unseren Versicherungsnehmer aus
gezahlt.



her in die Zielphase ein. 

wird der Zielbeitrag. Der Zielbeitrag wird bei einem Wechsel nach den 

mit dem Zielbeitrag fort. 

 

§ 17  –  Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Einlösungsbeitrag

spätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

nicht gezahlt, sind wir von der Leistung befreit, vorausgesetzt wir haben 
Sie

 • 

 • 

dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

frist von mindestens zwei Wochen.

dann noch immer mit der Zahlung in Verzug sind. Wir stellen den 

rungsschutz.

 •  

nen.

 •  
ein, entfällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz.

 • 

 • 

Monat.

 •  
sprechen einem berechtigten Einziehen nicht.

 •  

beglichen haben.

  Der Versicherungsschutz bleibt während der Stundung in vollem 

erreicht hat.

 •  
vereinbarten Zeitraums der Stundung nach.

 •  

§ 16  – Was gilt bei Abschluss einer Start Police?



Beitragsreduzierung und Beitragsfreistellung

periode tun.

freistellung auch befristen.

 a)  Die neu ermittelte Leistung aus der Versicherung ist niedriger als 
zuvor.

reduziert oder ist sie beitragsfrei gestellt, zahlen wir nur die redu

beginnt.

 • 

 • 

 •  

Abzug

ten Abzugs tragen wir.

 •   Wir reduzieren den Abzug, wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug 

 •  Der Abzug entfällt, wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug in 

Keine Beitragsrückzahlung

Nachteile und Vorteile 

  

 

zu bilden.

§ 18  –  Wann und mit welchen Folgen können Sie Ihre Versicherung 
kündigen, Ihren Beitrag reduzieren oder Ihre Versicherung 
beitragsfrei stellen?

Kündigung

(2) Durchführungswege „Direktzusage“ und „Unterstützungskasse“

weisen.

(3) Durchführungsweg „Direktversicherung“

 1.  Der Arbeitnehmer scheidet vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis aus, 
das der betrieblichen Altersversorgung zu Grunde liegt, und wird 

cherte Leistung der verfallbaren Anwartschaft entfällt. 

form.  

Anwartschaft sind uns auf Verlangen nachzuweisen.

aus.

Verlangen nachzuweisen.

Versicherung.

Auszahlen von Überschüssen



reduziert oder ist sie beitragsfrei gestellt, erhalten Sie nur die reduzierte 
Leistung.

 Vorteile:

 

 

Wiederaufnahme der Beitragszahlung

 •  

 •  

 • 

nungszins. 

tragsfreistellung wegen Elternzeit 

 • innerhalb der Elternzeit,

 • 

 •  
telbar auf den dritten Monat nach der Elternzeit folgt,

Versicherung erbringen.

Fortbestehen von Leistungsansprüchen

freistellung fort.

§ 19  – Wie verrechnen wir die Kosten Ihrer Versicherung?

 •  

tigt. 

 •  

Verrechnen der Abschluss- und Vertriebskosten

 

wird:

 • Leistungen im Versicherungsfall

 •  
periode

 •  

 

nung festgelegt.

 • 

 • 

 • 

Verrechnen der übrigen Kosten

cherung an.

Höhe der Kosten

Folgen der Kostenverrechnung für Sie

vorhanden. 

Kosten für eine Erhöhung Ihres Beitrags und für die Dynamisierung

len wir wie in den Absätzen 2 bis 4 beschrieben.

§ 20 – Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?

teilen. Sonst erhalten Sie wichtige Mitteilungen vielleicht nicht rechtzei

gemeldet haben.

ändern.

auf, erhalten Sie wichtige Mitteilungen vielleicht nicht rechtzeitig. Wir 

zu nennen. Diese Person ist dann bevollmächtigt, unsere Mitteilungen 

sein.

§ 21 –  Welche Kosten und Gebühren dürfen wir Ihnen gesondert in 
Rechnung stellen?

entsteht.



 • 

 • 

 • 

 • der Schweiz 

wir unseren Sitz haben.

Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

§ 24 – Wann können wir Ihre Beiträge oder Leistungen anpassen?

 •  

 •  

Leistung reduzieren.

bedarf. 

§ 25  – Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen?

 •  
dig.

 •  

 • 

 • 

 festgestellt worden sein.

 • Das Vertragsziel wird gewahrt.

 •  

gesondert berechnen:

 • 

 • 

 • 

 • Abtretungen und Verpfändungen

 • 

 • zusätzliche individuelle Wertanfragen

Sie bei uns anfordern.

gen wir dabei nicht. 

 •  Wir reduzieren die Pauschale, wenn Sie uns nachweisen, dass die 

 •  Die Pauschale entfällt, wenn Sie uns nachweisen, dass die Pauschale 

§ 22  –  Welches Recht gilt für den Vertrag und welche Sprache ist 
Vertragssprache?

dung. Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 23  – Wo ist der Gerichtsstand?

zuständig sind.

(1) 

Gericht erheben.

 Zuständig sind grundsätzlich folgende Gerichte:

 • 

 •  

sein:

 • 

lichen Aufenthalt haben.

 • 

(2) 

Gericht erheben.

 Zuständig sind grundsätzlich folgende Gerichte:

 • 

Aufenthalt haben.

 • 



§ 27  – Was gilt für das Beschwerdemanagement?

unserem Service nicht zufrieden, dann lassen Sie uns dies bitte wissen. 

(2) Anlaufstellen für Ihre Anliegen

 1. Versicherungsombudsmann

   Versicherungsombudsmann e.V.

   www.versicherungsombudsmann.de

    Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag online (bei

liche Schlichtungsstelle weitergeleitet.

(3) Rechtsweg

beschreiten.

(4) Unser Beschwerdemanagement

unter der folgenden Adresse:

erhalten Sie einen Zwischenbescheid.

 •  

 •  Adresse
 •  

 •  Versicherungsnummer
 •  

des Vertrags. 

Vertragsverlaufs geändert oder ersetzt werden oder entfallen.

§ 26  –  Welche Regelungen gelten bei Sonderkonditionen auf Grund 
einer kollektivrechtlichen Vereinbarung?

Versicherungsschein.

unterlagen.

Leistung der Versicherung.

Versicherung gleich.

(4)  Melden Sie uns den Wegfall der Voraussetzungen nicht, verringern wir 
die versicherten Leistungen. Dazu berechnen wir die versicherten 
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Kostenanlass Kosten Erhebung

 
 €

•    

•   

 

•    

 Ja

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus-Jürgen Heitmann.

Vorstand: Jürgen Stobbe (Sprecher), Christian Zöller.

Sitz der Aktiengesellschaft: Doktorweg 2 – 4, 32752 Detmold; eingetragen beim Amtsgericht Lemgo HRB 4906; St.-Nr. 9212/101/00021

Die VRK Lebensversicherung ist eine Konzerngesellschaft der HUK-COBURG Unternehmensgruppe.


